
Statistisches Landesamt Bremen 
Pflegeausbildungsfonds 

  

Veröffentlichung nach § 9 Abs. 3 PflAFinV 

Festsetzung des Finanzierungsbedarfes für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) im 
Land Bremen für das Finanzierungsjahr 2023 

 
Der Pflegeausbildungsfonds beim Statistischen Landesamt Bremen setzt als gemäß § 26 Absatz 6 
PflBG zuständige Stelle für das Land Bremen den Gesamtfinanzierungsbedarf und die Finanzierungs-
anteile der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen für den Finanzierungszeitraum vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2023 gemäß § 32 PflBG in Verbindung mit § 9 Absatz 3 PflAFinV fest. 

 
Der Gesamtfinanzierungsbedarf für das Finanzierungsjahr 2023 beträgt 

 50.395.146,87 € 

 
Der Gesamtfinanzierungsbedarf wird gemäß § 33 Absatz 1 PflBG durch die Erhebung von Um-
lagebeträgen und Zahlungen nach § 26 Absatz 3 PflBG in folgenden Anteilen aufgebracht: 

 
1. Die zur Versorgung nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen Kran-

kenhäuser bringen gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 PflBG einen Anteil in Höhe von 57,2380 % auf. 
Dieser wird für das Finanzierungsjahr 2023 festgesetzt auf 

28.989.405,99 € 

 
2. Die zur Versorgung nach § 71 Absatz 2 und § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetz-

buch zugelassenen stationären Pflegeeinrichtungen sowie die zur Versorgung nach § 71 
Absatz 1 und § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und nach § 37 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtungen bringen gemäß § 
33 Abs. 1 Satz 2 PflBG einen Anteil in Höhe von 30,2174 % auf. 
Dieser wird für den Finanzierungszeitraum 2023 festgesetzt auf insgesamt 

15.315.368,53 € 
 
und setzt sich zusammen aus 5.076.572,85 € Anteil der ambulanten sowie 10.238.795,68 € 
Anteil der stationären Einrichtungen. 

  
3. Das Land Bremen erbringt einen Anteil von 8,9446 %, damit beläuft sich die Einzahlung auf 

4.342.581,23 €. 
 

4. Die Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung (die private Pflegeversicherung erstattet 
der sozialen Pflegeversicherung dabei 10 Prozent ihrer Direktzahlung) erfolgt in Höhe von 
3,6 % und wird damit festgesetzt auf 

1.747.791,12 €. 
 

 

Bremen, 20. September 2022 


